
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/12/11 7Ob553/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1957

Norm

ZPO §536 Z2

Rechtssatz

Analoge Anwendung der Bestimmungen der §§ 467 Z 3, 506 Z 2 ZPO über die Bezeichnung der Berufungsgründe und

Revisionsgründe bei Wiederaufnahmsklagen ist möglich; es genügt daher deutliche Erkennbarkeit des

geltendgemachten Anfechtungsgrundes, die ziffernmäßige Bezeichnung durch den Kläger ist nicht ausschlaggebend.
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